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.Am 9. September 1951 ift tn ßerltn=LidlterfelOe im faft oollenl:>eten 77. lebeneJahre 

heimgegangen 
KONSISTORIALPRJ-1\SIDENT 1. R. 

D. PAVL GERHARD WAHN
. Aue einem Pfarrhaufe ftamment>, hat er fein ganzes Berufsleben unferer Kirche geroiOmet. 

In Uibben geboren, trat Oer Verewigte am 1. 10. 1905 in t,en Dienfi: Cer Kt.rchlichen Verwaltung 
bei t>em Eoangelifchen Konftftorium in. Stettin ein, rourOe im April 1910 Konftftorialrat unl:> 
nach Einführung {)er. neuen Verfaffung am 1. 4. 19.25 Konfiftortalpräfii)ent. Diefes 7\mt hat 
er m.U kurzer Unterbrechung roährenO 0ea Kil'chenkampfes bie zu feiner am 1. 10. 1946 · er= 
folgten Verfet;ung in Oen Ruhdtant> innegehabt. Seine Amtszeit umfaßte eine Zeit Oer 
größten Verä110erungen unt> Spannungen in Staat unO Kirche. In gläubigem Vertrauen auf 
t>en 'Herrn Oer Kirche hat Oer Entfchlafene C>ie feiner Leitung anoertraute Verwaltung mit 
heroorrageni:>er Sachkenrttnie geführt. 7\uch im Ruheftan�e hat er beim Neuaufbau unferer 
Heimathirche mltgeroirl\t unt> ale Mitglieb Ocr Prooinzialfynobe, Oer Kirchenleitung unO 
oerfdl�eOener 7\uefchüffc mitgearbeitet •. Seine bef on�ere Fürforge galt o-tn Pfarrhäufern, 

· i:lle ihm i:lurch feinen langjährigen Dienft · im Euangdif dn�n Konfiftorium t:1ertraut waren. Die
Theologikhe Fakultät t)er Uniuerfität Greiferoaltl oerlieh ihm anläßlich öeo 400. Getienk=
tages tier Überreichung Oer Confeifio .Auguftana ehrenhalber Ne Würi:'le einee Dohtore �er
Theologie. Seine lautere chriftliche Perfönlichlieit unb fein am lutherlfchen Bel\enntnie unO
an tler Sd,rift gereifter Glaube, geläutert in leit>enezeiten, hatten ihm in bef on�erem Maße
Oae Vertrauen unr erer Kirche geroonnen.

Angefichts feines Heimganges roollen roir une ber Mahnung �ee Hebräerbriefes Kap. 13,7
uno s erinnern: Ihr EnOe fchauet an unO folget ihrem Glauben nach. Jefue Chrlftue geftern
uno heute, unb tlerfelbe auch ln Erotgneit.

Greifsroall:>, t)en 4. Oktober 1951. 
DIE KIRCHENLEITVNQ 

D. ocm S eh e u e n
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t 
Am 20. Auguft 1951 entf chlief in Berlin 

/ 

OBERKONSISTORIALRAT 1. R. 

DR. JVR. RUDOLF HANNCKE , 
Im' Mai 1908 trat t,er Verewigte beim Eoangd!khen Konfiftorium ln Stettin in ben Mrdl= 

liehen Verroalrunget'Henft. Nach DienJUeiftungen an �en Konftftorien ßedin unt> Pofen. rourOe 
er im Ju.U 1910 bei �em EvangdHchtn Konfiftorüum ßel'iin zum Konfiftorialaffefior unt> im 
November 1915 zum Konfiftorialrat ernannt. l'im 1. 12. t915 rourOe er an C)ae Kortfiftortum 
in Stettin oerfetJt. tjte1· _roir_l\te er, unterbrochen t,urdl zeatroelUge Tätigl\eit am Konfiftorlum 
in Berlin, bis zu feiner Zurruhefetung am 1. 7. 1945. 

. Mit _grQßtr_ Hingabe un� Sachkenntnie hat er firn ben .Pfümttn feines Amtes befonbere 
auf 1.)em Gebiet �er Grunt'>ftü.msi,enualtung geroibmet. Seine fchroeren Erkrankungen haben 
ihm in' een letsten Jahren, feines lebem.; eine !Laft ·auferlegt, Oie: nid1t leimt ·zu tragtn roar. 

Di� Kirchenleitung ge�enM feiner im Sinne Oes Paulus=Wortee tm Römerbrief Kap. s,1s: 
Im hal�e �afür, Oaß öider Zeit Leiöen t>er Henlichluif ni�t roe1·t feien, Oie an una foH offen= 
bariet roerOen. . 

GreUa-:roal{'), �en 5. Oktober 1951 •. 

Nr. 2. lat.1fen0e Ergänzung �er Gem:einbegUeOerl\m•tei 
Evangelisches Konsistorium 

FB 104(51 
· 

Greifswald, den 27. 2. 1951 
Im Bereich d.er Evangelisch-lutherischen Landes

_kirche Sachsens haben verschiedene kirchliche Verwal
tungsstellen · ihre Gemeindegliederkarteien durch den 
Einsatz von Helfern im Wege der formula:pnäßigen Be
fragung auf den neuesten · Stand bringen wollen. Dies 
hat -seitens des Statistischen Landesamtes zu Beanstan
dungen geführt, weil die Ermittlung der Gemeinde
glieder als ge:hehmig1.mgspflichtige statistische Befra
_ gun.g aufgefaßt wurde. Nach Verhandlungen mit dem 
Statistischen . Z�mtralamt in Berlin hat dieses nachste-

. henden Bescheid erteilt, den wir hiermit auszugsweise, 
soweit er von allgemeinem Interesse ist, zur Kenntnis 
bringen: 

„Deutsche Demokratische Republik 
- . Statistisches Zentralamt

Genehmigungsstelle f. stat. Erhebungen 
E 1600L l V 80 1 Dr. Sa/Za 

Staatliche Plankommission 
Berlin C 2, den 19. 1. 1951 
Klosterstr. 80/85 

Betr.: Genehmigungspflicht von Erhebungen, 
Umfragen usw. 
- Laufende Ergänzung der Gcmeinde
gliederkartei -

Die Notwendigkeit, der Evangelischen Kirche die 
Möglichkeit zu · geben, ihre Kirchgemeinderegister auf 
dem LatJ.fenden zu halten, wird anerkannt. Wir sind 
daher damit einverstanden, daß die Kirchenhelfer bei 
Zuzügen an die neu Zugezogenen lediglich die Frage 
richten, ob sie der Evangelischen Kirche angehören. 
Wird diese ]?rage verneint, ist jede weitere Ansprache 

DIE KIRCHENLEITVNO 
D. oon SdHtHn

strengstens untersagt. Im Falle einer bejahenden Ant
wort kann der Kirchenhelfer die betreffende Person 
und die gleichfalls der Evangelischen Kirche ange
hörenden Familienmitglieder in die Liste der Kirchen
mitglieder, die nur die wichtigsten Angaben über 
Name, Geburtstag, Beruf, Arbeitsstätte usw. zu ent
haltm hat, aufnehmen. 

Es ist nicht gestattet, die Gemeindegliederkartei
blätter zur Ausfüllung vorzulegen. 

Unter diesen Voraussetzungen würde eine Befra
gung einfachster Art durch· Vereinigungen bei ihren 
Mitgliedern· gegeben sein, die gemäß § 3 Abs .. 2b der . 
Dµrehführungsbestimmung zur Anordnung üb.er die 
Genehmigungspflicht vom 6. Oktober 1949 ( Gesetz-BL 
S. 53) nicht der Genehmigungspflicht unterliegt.

Darüber hinausgehende Um.fragen können nicht zu
gelassen werden. Es erübrigt sich daher, daß von 
einzelnen kirchlichen· Dienststellen diesbezügliche An
träge bei der Genehmigungsstelle im Statistischen 
Zentralamt eingereicht werden. 

Vvir bitten, diese Regelung allen kirchlichen Dienst
stellen und ihren Kirchenhelfern bekanntzugeben und 
sie zur genauesten Beachtung der Einzelheiten dieser 
Regelung anzuhalten, da sich · sonst die Verantwort
lichen gemäß § 6 der Anordnung über die Genehmi
gungspflicht strafbar machen würden. 

In Vertretung: gez. Dr. Heß" 

Wir bitten, bei der Aufstellung und Berichtigung 
der Gemeindegliederkarteien die vorstehenden Grund
sätze zu beachten. Besonders wichtig erscheint uns der 
Hinweis, daß zwar die Karteiblätter nicht dem Ge
meindegliede zur Ausfüllung vorgelegt werden dürfen, 
aber keinerlei Bedenken bestehen, wenn die Gemeinde-



helfer die mündlichen Angaben der befragten Gemeinde- · 
glieder selbst notieren. Die Anfertigung der Kartei� 
blätter muß dann im Büro der Kirchengemeinde er-
folgen. In Vertretung: P et t e 1 k a u 

Nr. 3. Urkullt,e über t>ie Veräntlenmg Oer Kirchen= 
gemein{)en Sagarl;) un� Saßnit,, Kirdlenl\reie Bergen. 

Auf Gr1md des Artikels 7 Absatz 2 der Kirchenord
nung wird nach Anhörung der Beteiligten folgendes 
festgesetzt : 

§ 1
Die in den Ortschaften Lanken, Dwasieden und 

Dargast wohnenden Evangelischen werden aus der Kir
chengemeinde Sagard ausgeglie.dert und in die Kirchen-· 
gemeinde Saßnitz eingemeindet. 

§ 2
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Aprii 1951 

in Kraft. 
Greifswald, den 6. April 1951. 

Bergen 86/51. 

E·vangelisches Konsistoriu,n 
In Vertretung: W· o e 1 k e 

Nr. 4. Urfmntlt über {He Verärai:>erung 
l:,er KirchengrmetnOen l<asneoit; unl> Putbus, 

Kirchenltrela GanlRügen. 

Auf Grund. des Artikels 7 Absatz 2 der· Kirchenord
. nung wird • nach Anhörung der Beteiligten folgen.des 
:festgesetzt : 

§ 1

Die in der Ortschaft Güstelitz wohnenden Evangeli
schen werden aus· der Kirchengemeinde Kasnevitz aus
gegliedert $d in die Kirchengemeinde Putbus einge

· :m.eindet.
§ 2

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. -April 1951 
in Kraft. · 

Greifswald, den 30. April 1951. 
Evangelisches Konsistorium 

Garz-Rügen 6/51. 
In Vertretung: W o elk e 

Nr. 5. Vorlätfüge Richtlinien 
für bie Mrchlicbe ßefteuerung oon GemeinbeglieOern 

mit �oppeltem Wohnfit;. 
Evangelisch�s Konsistorium 

FB 28715-1 · Greifswald, den 30 .. 4. 51 
Nach der bisherigen Regelung, die sich auf die Be

griffsbestimmung des § 7 BGB stützte, genügte die Be
gründung eines auswärtigen Arbeitsverhältnisses in der 

Regel nicht, um einen zweiten Wohnsitz des Schuldners 
als gegeben anzusehen. 
. Naeh der Begriffsbestimmung des Wohnsitzes im 
Sinne der Ste11ergesetze ( § 13 des Steueranpassungs
gesetzes) kommt es für die Beurteilung der Frage, ob der 
_Steuerschuldner einen ·Wohnsitz begründet hat, nicht 
auf den inneren Willen des Steuerschuldners, sondern 
.allein auf den äußeren Tatbestand an, ob er eine Woh� 
_nung unter lJmständen inne hat, die darauf schließen 
lassen,· daß: er die Wohnung beibehalten und benutzen 
wird. 

Die Schwierigkeit, bei Wechsel der Beschäftigung 
am neuen Arbeitsort · eine Wohnung für die Familie zu 
bekommen, hat dahin geführt, die Begründung eines 
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zweiten Wohnsitzes schon dann anzunehmen, wenn der 
Steuerpfli�htige am Ort seiner Tätigkeit ein möbliertes 
Zimmer bewohnt. 

Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen 'und zur 
vorläufigen Regelung der Frage, welche Kirchengemeinde 
im Einzelfall zur Erhebung der Kirchensteuer zuständig 
ist, ordnen wir bis zum Erlaß einheitlicher Richtlinien 
.durch die Evangelische Kirche in, Deutschland folgen- , 
des an: 
1. Die Kirchensteuer nach dem Einkommen soll in der-

. jenigen Kirchengemeinde erhoben werden, in der 

der Steuerpflichtige zur Einkommensteuer vera�
lagt wird. Bei Lohnsteuerpfilchtig�m ist die Kirchen
gemeinde -des Arbeitswohnsitzes für die Erhebung 
der Kirchensteu.er zu.ständig, wenn der Steuerp.füch
tige wenigstens-_durch Mieten eines möblierten ·zim
mers an diesem Ort einen Wohnsitz begründet hat. 

2. Die Kirchensteuer nach der Grundsteuer ist in der
jenigen Kirchengemeinde zu erheben, in der der

·. betreffende Grundbesitz gelegtn ist.
3. Die Erhebung des Kirchgeldes soll jeweils in der

jenigrn Kirchengemeinde erfolgen, wo . der · ein.zelne 

Steuerpflichtige tatsächlich wohnt. Bei Steuerpflich
tigen mit doppeltem v\'ohnsitz ist diejenige Kirchen
gemeinde zuständig, in der die Kirchensteuer . nach
dem Einkommen erhoben wird (vgl. Ziffer 1).

4. Wird ein Einspruch gegen einen Steuerbescheid der 

Kirchengemeinde d€8 Arbeitswohnsitzes damit be
gründet, dai� der Steuerpflichtige die Kirchensteuer

.. bereits an die Kirchengemeinde seines Familien
wohnsitzes tatsächlich_ gezahlt hat, so ist .bei Nach
weis der erfolgten Zahlung dem Einspruch stattzu
geben . .  

5. Einern Einspruch gegen einen Steuerbescheid - der
Kirchengemeinde des Familienwohnsitzes," der da
mit begründet wird, daß der Steuerpflichtige an
seinem �'1rbeitsort einen zweiten Wohnsitz begründet
hat, ist stattzugeben, wenn der Nachweis erbracht
wird; daß der Steuerpflichtige von der Kirchenge
meinde des .Arbeitswohnsitzes zur Kirchensteuer ver
anlagt worden ist.

6. Eine Überweisung von Steueranteilen · von der 

Kirchengemeinde des einen. W ohnsitzeß an die
Kirchengemeinde des anderen Wohnsitzes findet in
keinem Falle statt. Der etwa erforderliche Finanz-.
ausgleich erfolgt nicht unmittelbar zwischen den
Kirchengemeinden, sondern im Wege der Haushalts
planung über den landeskirc:hlichen Finanzausgleich.

7. Diese Regelung gilt erstmalig für die Erhebung der
Kirchensteuer 195i.

'In Vertretung: P e t t e 1 k a u 

Nr. 6. Gebührenortimmg 

für kirchliche l\mtshanblungen vom 15. Mai 1951, 
Auf Grund des .Artikels 132 Abs. 2 der Kirchenord

nung wird zur Vereinheitlichung des kirchlichen Ge
bührenwesens in allen Kirchengemeinden folgendes ver� 
ordnet: 

§ 1
Für Taufen, Trauungen, Konfirmationen und kirch

liche Bestattung sind Gebühren nach Maßgabe dieser 
Ordnung zu erheben. 

§ 2
G e b ü h r e n f r e i  sind Taufen und Trauungen in 

der Kirchein schlichter .f!1orm. Diese wird jeweils in den 
einzelnen Kirchengemeinden durch Beschluß des Ge,. 
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meindeldrchenrats festgelegt. Sie kann auch einheitlich 
für den Kirchenkreis: durch Beschluß des Kreiskirchen
rates ·geregelt ·werden. Die Beschlüsse bedürfen ö.er Ge. 
nehmigung des Konsistoriums. 

G e b ü h r e n f r.e i sind ferner Taufen im Hause 
bei K;rankheit des Täuflings und Trauungen im HaU&e 
pei unmittelbarer Todesgefahr eines der Ehegatten. 

§ 3
'Die Gebühren betragen, soweit nicht Gebühren;freiheit 

p.1:tch § 2 gegeben . ist ; 
il,) für Taufen in der Kirche 3,,- bis 6,- DM 
b) - für eine Haustaufe 5,- ,, · 10;-,- ,, 
c) für eine Trauung in der Kirche. 5,- ,, 15,- ,,
d) für eine Haustrauung 10,_:_ ,, 20,- ,, 
e) für eine Konfirination 3,- DM; 

Die Gebühren· für die Bestattung '!Jetragen: 
a) für Kinder . 3,......:.. bis 6,- DM 
b) für Erwachsene 6,- ,, 18,- ,, ; 

bei Feiern im Hause oder in der Kirche kann ein Zu
. schlag bis zu 15,- DM erhoben werden. 

§ 4
Bei .Amtshandlungen außerhalb des Pfarrsitzes hat 

der Pfarrer Anspruch auf Gestellung von Fuhrwerk. So
weh der Gebührenpflichtige kein Fuhrwerk stellen kann, 
sind statt de.ssen die 01-tsüblichen Fuhrkosten zu ent
richten. 

§ 5

· - In Fällen der Bedürftigkeit könne:n die Gebühren er
mäßigt-: oder· erl3..!'lsen werden. Hierüber entscheidet der
Gemeindekirchenrat.

§ 6
Die .Gebühren für Haustaufen und Haustrauungen 

:fließen in die .Pfarrkasse, die übrigen Gebühren je zur 
Hälfte in die Pfarr- und Kirchenkasse. 
. 

. 

Gebühren sind im Voraus zu zahlen. 
Falls_ in einer Kirchengemeinde bisher überhaupt 

keine oder niedrigere Sätze als die festgesetzten Mind� 
gebühren erhoben worden sind, gelten zunächst die obigen 
Mindestsätze. Dem Gemeindekirchenrat - bleibt es über
lassen, höhere Gebühren im Rahmen dieser Ordnung zu 
beschließen .. 

Im übrigen bleiben die bisherigen Gebühren für obige 
·Amtsban,dlungen bestehen, soweit sie · die · :S:öchstsä�e
nicht überschreiten; andernfalls gelten die Höchstsätze
;dieser Gebührenordn�g.

§ 7
Die zur Durchführung dieser Verordnung erforder

lichen Best�ungei;i erläßt das: Konsistorium. 
§ 8

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1951
in Kraft. 

· · 

Greifswald, den 15. Mai 1951. 
Die Kirchenleitung 

In Vertretung: Dr. Ra u t e n  b erg 

- Nr. 7 •. Ourchführungs�nroeifung zur Gebühren=
or�nung für l\irchlid1e J\mtshant,lungef}. 

Evangelisches Konsistorium 
A V 733/51 Greifswald, den 19. 6. 1951 

1. Die derzeitige kirchliche Finanzlage zwingt zur Aus
schöpfung' aller Einnahmequellen. Mit dem Inkraft
treten .de:r Gebührenordnung sind die im § 1 der Ver
ordnung aufgeführten .Amtshandlungen in allen

Kirchengemeinden gesetzlich gebührenpflichti{ 
worden, auch in· den Kirchengemeinden, · :in { 
eine Gebührenpflicht nicht oder nicht in diesem 
fange bisher bestand. 

2. Gemäß § 6 Abs. 3 der Ordnung gelten in denjei
Kirchengemeinden, in denen . bisher überhaupt :
oder niedrigere Sätze als die festgesetzten Min
sätze erhoben worden sind, die Mindestsätze des
Die Gemeindekirchenräte können im Rahmen der
und 3 der Verordnung neue Gebührensätze b�
ßen, die aber dem Konsistorium zur aufsichtH
Genehmigung vorzulegen. sind. Die Gebühren s,
den Verhältnissen· der einzelnen Gemeinden _sich
passen.

a: Der Grundsatz, daß Taufen und Trauungen in 
Kirche in schlichter ]'orm gebührenfrei sind, ist 
bedingt einzuhalten. Die ]'estlegung des Begriffs 
schlichten Form bleibt den Kirchengemeinden ii 
lassen .. Die schlichte Form kann beispielsweise d 
bestehen, daß die Taufe bzw. Trauung im Anse} 
an den Gottesdienst ( oder an die standesamtliche ] 
schließung) stattfindet, daß bei Trauungen· nur 
Eltern und Zeugen des Brautpaares (keine sonsti 
geladenen Gäste) anwesend sii;J.d, daß Taufen 
Trauungen au-:f bestimmte Tage und TageszeiteJJ 
der Woche beschränkt werden usw.-
SowE>it der Begriff der schlichten Form (früher o 
üblich einfachste - Form genannt) örtlich nicht :f 
steht, hat der Gemeindeldrchenrat über die F 
legung · dieses Begriffs zu beschließen. Der Besch 
ist dem Konsistorium in beglaubigtem._ Protokollb-.; 
aUS?Uge vorzulegen. _ 

•4. Die Erhebung von Gebühren für das Läuten ,
Glocken bei Amtshandlungen wird durch diese t 
bührenordnung .IJ.icht berührt. Es bleibt den_Kirch 
gemeinden · überlassen, eine Regelung hierüber 
treffen. Der entprechende Beschluß des Gemein 

. kirchenrats bedarf der kirchenaufsichtlichen Gen, 
m,igung. Das Glockengeläut ist als Ruf zum Wo 
Gottes bei Angehörigen jeder Kirche statthaft u 
gegebenenfalls durch eine örtliche Läuteordnung 
regeln. 

5 .. Bei allen auftretenden Schwierigkeiten in der ( 
. bührenordnung ist zunächst vor Anrufung des Kc 
sistoriums das Votum des Kreiskirchenrates eiru 
holen: Bei Vorlage von Beschlüssen ist die beschlu 
mäßige Stellungnahme des Kreiskirchenrates bei2 
fügen, In Vertretung: W o e 1 k e 

Nr. s� · Brfchluß betr. Wahl ber Superintenbenten z1 
lanöeefyno{)e oom 5. September ·1951. 

Auf Grund deE! Art. 132 Abs. 2 der Kirchenordmn 
(KABl. 1950 S. 44) und des§ 8 Abs. 2 des Einführung 
gesetzes zur Kirchenordnung. vom 21. . September 19( 
(KABl. S. 51) hat die Kirchenleitung zur Ausführur 
des Art. 128 Abs. 2 Ziff. 2 der Kirchenordnung· folgend 
beschlossen : 

1. Aktiv wahlberechtigt im Sinne von Art. 1�
Abs. 2 Ziff. 2 der Kirchenordnung sind die Supe:
intendenten lIDd die von der Kirchenleitung b,
auftragten Superintendenturverwalter; bei dere
Behinderung ihre nach Art. 86 Abs. 1 der Kirch01
ordnung berufenen Vertreter im Amt.

2. Gewählt werderi können nur solche Superinter
denten, die in ihr gegenwärtige,s Superintendenter
amt endgültig berufen sind (Art. 83 der KircheI}
ordnung).

Greifswald, den 5. September 1951: · 
Die Kirchenleitung 
p. von S cheven.



Ni·. 9. Baubefü:httgtmgen 1951. 
vangelisches Konsistorium 

BA 186/51 Greifswald, den 1. 10. 1951 
Nach unserer Anordnung über Wiedereinführung 

igelmäßiger Baubesichtigungen der kircheneigenen Ban� 
tlagen vom 28. November 1949 - BA 58/49 - (Kirch-
3nes Amtsblatt 1950 S. 8) sind sämtliche kirchlichen 
ebäude alljährlich spätestens im September durch eine 
aukommission des Gemeindekirchenrates eirier Besichti
mg zu unterziehen, damit der .Bau:zustand festgestellt 
1d die Beseitiguhg von Bauschäden rechtzeitig vorbe
iitet wird. über clie Besichtigung ist eine Niederschrift 
lfzusetzen, in der a 11 e Gebäude aufzuführen sind. 

Die vorjährigen Berichte waren nicht in allen Fällen 
it der nötigen Sotgfalt abge:faßt l;lnd wurden auch nicht 
ichtzeitig vorgelegt. Dadurch wird die Aufstellung 
,seres Baufinanzplanes und die gerechte Verteilung der 
aubeihilfen außerordentlich erschwert. 
· Wir erinnern an die Durchführung der Besichtigun
m und ersuchen die Gemeindekirchenräte um genaue
eachtung unserer oben erwähnten Anordnung vom
l. November 1949, der auch ein Iv.J:uster eines Baube- ·
rlhtigüngsberichtes beigefügt ist (KABl. 1950 S. 12).

· In Vertretung: Pe t t e l k au

Nr. 10. fümbefümosornnm·emung�n für 1952. 
vangelisches Konsistorium 

BA 186/51 Greifswald, den 1. 10. 1951 
Kirchengemeinden, die zur Durchführung ihrer Bau-

1fgaben im Rechnungsjahr 1952 auf landeskirchliche 
aubeihilfen angewiesen sind, haben bis zum 1. Novem
ir 1951 dem KonHistorium Baubeihilfevoranmeldungen 
nzureichen. Die . Voranmeldungen sind aufzugliedern 
tch: 

a) Neubauten und Umhauten
b) Wiederherstellungen und Grundreparaturen

ganzer Gebäude
c) Kleinere Reparaturen
d) Beihilfen zur Verzinsung und Tilgung

von Baukrediten.
Im übrigen sind die einzelnen. Bauvorhaben genau zu 

:zeichnen und dabei jeweils anzugeben: 
1. Vor-aussichtliche Höhe der Bausumme
2. Höhe der eigenen .l\fittel
3. Sonstige. Finanzierungsquellen
4. Höhe der vom Konsistoriüm erbetenen Beihilfe.
Bauausgaben, die zur Eintichtung oder Aufrechter-

1ltung eines landwirtschaftlichen Bßtriebes notwendig 
1d, sind besonders kenntlich zu machen. 

Ferner ist in •· einer Fußnote darauf hinzuweisen 
3lche Bauvorhaben bei dem zuständigen Kreisbauamt 
,reits angemeldet sind. I. V. P et t e 1 k au, 

r. ·u. Mitteilung von Kirme!Jaußtrmseridärungen.
vangelisches Konsistorium

AV 859/51 Greifswald, den 3. 10. 1951 
Der Minister der Justiz der Deutschen Demokrati

h.en Republik hat unter dem 26. Juni 1951 - .Alrten
ichen 6002 - I 1500/51 - folgende Rundverfügung 
lassen: 

„Rund,verfügung Nr. 94151 
An die Landesregierungen · 

- HA. Justiz beim Ministerpräsdenten -
An die Landesregierung Thüringen 

. - Ministerium der Justiz -
Betr·ifft: .Austritt aiis den Religiongemeinschaften des 

ö.ff entliehen Rechts. 
Im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern 

weise ich die Amtsgerichte an, von den bei ihnen ein-

23 

gehenden oder vor ihnen abgegebenen Kirchenaustritts
erklärungen unverzüglich an das für den Austretenden 
bisher zuständige Pfarramt bzw. -die bisher zuständige 
Synagogengemeinde zu benachrichtigen. Wenn bei dem 
Amtsgericht Zweifel darüber bestehen, welches Pfarr
amt bzw. welnhe Synagogengemeinde zuständig ist, ist 
der Austretende hierüber zu befragen. Kann auch auf 
diese Weise keine Klarheit geschaffen werden, ist die 
Verständigung an das dem .Amtsgericht zunächst ge
legene · Pfarramt mit dem Ersuchen um Weiterleitung 
an die- zuständige Stelle zu richten. 

Die Verständigung erfolgt am zweckmäßigsten 
durch. "Einsendung einer zweiten Ausfertigung der 
über den Austritt erteilten Bescheinigung. 

Anfragen von Religionsgemeinschaften, ob be
stimmte Peronen ihren Austritt erklärt haben, sind so 
rasch als möglich zu beantworten. 

Ich bitte, diese Rundver.fügung an alle Amtsge
richte Ihres Amtsbezirks weiterzuleiten. 

gez. Fechner." 

Wir bringen diese Rundverfügung hiermit den Pfarr
ämtern unseres · Aufsichtsbereichs zur Kenntnis und er-

. innern dabei daran, daß die .Pfarrämter alle bei ihnen 
eingehenden Kirchenaustrittserklärungen sowohl den für 
den Wohnsitz des Austretenden zuständigen Pfarrämtern 
als auch den Pfarrämtern des Geburtsortes des Austre
tenden mitteilen müssen. Die Pfarrämter des Geburts
ortes haben den Kirchenaustritt im Taufregister in 
Spalte „Bemerkungen" .zu vermerken. Das Gleiche gilt. 
:im Falle der Wiederaufnahme Ausgetretener. 

In Vertretung: W o  e 1 ke 

Nr. 12. Perfonalnadlrichtcn. 
l&) Theolagische Priifungen

8eit 1949 haben folgende K.andidaten der Theologie 
vor dem theologischen Prüfungsamt beim Ev.angelischen 
Konsistorium Greifswald die 1.· theologische Prüfung he
�11.andcn und wurden als Vikare iri · den Vorbereitu�gs
dienst der Kirche übernommen: 

1. Johannes Kröcher, Tribohm, am 14. 2. 49
2. Günther Wolfgang Kunze, Dresden, am 19. 12. 50
3. Peter Siiba, Stralsund, am 17. 3. 50
4; Eckard Beyer, Anklam, am 17. 3. 50
5. Erwin Beyer, Anklam, am 17. 3. 50

.6. Gert Otto Haehdler, Greifswald, am 17. 3. 50
7. Friedrich Wilhelm Merkel, Obermützkow,

am 17. 3. 50
8. Wolfgang Haack, Essen°Stadtwald, am 17. 3. 50 ·
9. Heinz Polzin, Uslar/Hann., am 27. 9. 50·

10. Hans Helmuth Schmidt, Wittenberg, am 27. 9. 50
11. Joachim Tubandt, ·vvittenberg, am 27. 9. 50
12. W aldemar Brunke, W estscheidt/W estf.

am 27. 9. 50 · 
13. Angelika Lii.tke, Binz/Rügen, am 27. 9. 50
14. Helmut Fritz, Teltow b. Berlin, am 28. 2. 51
15. Friedrich Winter, Loitz,. am 28. 2. 51
16. Eckard Heyden, Richtenberg, am 28. 2. 51
17. Gerhard Steege, Greifswald, am 9. 5. 51
18. Wilfried Schulz, Magdeburg·, am 9. 5; 51
19. Manfred Schlöenbach, Greifswald, am 9. 5. 51
20. Martin Seils, Grimmen, am 9. 5. 51.

A.uf.',erdem.wurde als Vikar in den Vorbereitungsdienst 
der Kirche übernommen : 

21. Gott:fried Guthknecht, Greifswald, am 14. 9. 51.
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8�it 1946 haben_ folgende Vikare. vor dem theologi
schen Prüfungsamt beim Bvangelischen Konsistorium 
Greifswald• d�e 2. theologische Prüfung bestanden : 

1. Walter Dzikonski am 14. 3. 46
2. • Werner Pieper am 14. 3. 46
3. Hugo Lembcke am 21. 11. 46
4 .. Johannes Braun am 2. 5. 47
5. Alfred Reifke am 18. 9; 47
6. Johannes Schlobies am 21. 3. 49
7. Johannes Kröcher am 21. 11. 50
8. Peter Stiba am 28. 9. 51
9. Eckard Beyer am 28. 9. 51

10. Erwin Beyer am 28. 9. 51
11. Friedrich. Wilhelm Merkel am 28. 9. 51
12. Wolfgang Haack am 28. 9. 51
13. Horst Beintker am 28. 9. 51.

D1.e G-enannteu wurden nach bestandener zweiter theolo
. gischer Prüfung in den Dienst. der Kirche übernommen 
und ordiniert. 

b) Ernennungen
Der Konsistorialinspeh.-tor-Anwärter Wilhelm W endt

hat am 10. 8. 51 die Prüfung für den gehobenen mittleren 
Dierist in der allgemeinen· kirchlichen Yerwaltu.ng be
standen und ist zum außerplanmäßigen Konsistorial
inspektor ernannt worden. 

Der Konsistoriaiinspektor Ernst Wiener ist mit Wir
kung vom 1. 9. 51 zum Konsistorialoberinspektor ernannt
worden. ·· 

c) Zu Superintendenten w_urden berufen:
Der Superintendent lic; Priewe in Tribsees zum

Superintendenten des Kirchenkreises Grimmen, 
der: Pfarrer lic. Schlauck in Garz/Rüg·en zum Super

intendenten des Kirchenkreises Garz/Rügen; 
der Pfar:rer E:wert in Pasewalk zum Superintendenten 

des Kirchenkreises · Pasewalk. 

. d) Zu Pfarrern·der nachstehenden Pfarrsprengel wurden
beru,fen:
Pfarrer Schröder, Altenhagen, Kkrs. Altentreptow 
Pfarrer Leesch, Werder, Kkrs. Altentreptow 
Pastor Pallakst, Daberkow, Kkrs. _Altentreptow 
Pfarrer Schoeneich, Anklam · III, Kkrs. .Anklam 
Pfarrer Naß, Ahrenshagen, Kkrs. · Barth 
Pfarrer :schaper, Niepars, Kkrs. Bal'.th 
Pastor Bindemann, Lüdershagen, Klus. Barth 
Pastor Rettig, Zingst, KkrE;. Barth 

Pastor Bengs, · Bergen II, · Kkrs. Bergen 
Pastor Schülze, Gingst II, Klus. Berge:i,_1 
.Pfarrer ·wittenberg, Jarmen, ß..Krs. Demmin 
Pastor Taseher, Sanzkow, Kkrd. Demmin 
Pastor. Busse, Pütte, Kkrs. :Franzburg 
Pastor Wittenberg, Voigdehagen, Kkrs. Franzburg 
Pastor Kirste, Gartz ( Odel'), Klus. Gartz (Oder) ·. 
Pfarrer Neumann, Sellin, Kkrs. Garz (Rügen) 
Pfarrer Braun, Behrenhoff, Kkrs. Greifüwald-Land 
Sup. lic. Priewe, Tribsees, Kkrs. Grimmen 

.Pfarrer Strecker, Brandshagen, Kkrs. Grimmen 
Pfarrer Stauske, Gristow, Kkrs. Grimmen 
Pfarre� Braun, Horst, Kkrs. Grimm.en 
Pfarrer Lemke, Görmin, Kkrs. Loitz 
Pastor Ulrich, Loitz II; Klus. Loitz 
Pastor Klein, Nehringen, Kkrs. Loitz 
Pfarrer Ewert, Pasewalk, H]us. Pasewalk 
Pastor Unkrig, Woltersdorf, Klus. Penkun 
Pfarrer Warsa.ny, Stralsund, St. MarienIII Stralsund 
Pfarrer Leder, U eckermü.nde II, Klus. Ueckermünde 
Pfarrer Kieckhäfer, Koserow, Kkrs. Usedom 
Pastor Reifke, Boltenhagen, Klus. ·w olgast 

6) D·urch Übe-1·gang in den Dienst einer anderen Glfod
kirche cler· Ev. Kirche in De1itschland sind aus dein
Dienst iinserer Kirche a,usg-eschieden:
Pfarrer Berthe-Grapzow nach Brandenburg
Pfarrer Seelige�-Pasewalk nach Brandenburg
Pfarrer .Arndt-Ueckermünde_ nach Brandenburg
:Pfarrer Graeber-Koserow nach Thüringen
Pastor Dzikonski-Völschow ·nach Brandenburg.

j'} . In den Huhestctnd 1vwrsetzt iuurden die Pf a,rre·r:
Pfarrer Feyerabend; früher in Schellin,.Kkrs. Werben
Pfarrer Pärli, früher in Kreuz, Klus.. Schneidemühl
Pfarrer Bürger, Bargischow, Klrrs. Anklam·
Pfarrer Griep, Lancken-Granitz, Kkrs. Garz11-{ügen
Pfarrer Schmidt, Sagard, Kkrs. Bergen
Pfarrer Schwarz, Sassen, Kkrs. Loitz

_ Pfarrer Möller-Titel,- Gützkow, Klus. Greifswald-Land

g) Verstorbe,p, sind:
Pfarrer Kröcher, Tribohm
Superintendent Pahlow, Hanshagen
Pastor i. R. l\tiahlendo:rf, Ahlbeck
Pastor i. R. l\tlarzahn, · Pasewalk
Pastor i. R. Fleischmann, .Alt-Tellin
Pastor i. R-. Reimann, Eggesin.
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